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Konsumation des Zeitkontos 
(GehG §61 Abs. 13 – 18) 

 

Für die Konsumation muss von der Lehrperson ein Antrag bei der BD gestellt werden sowie 
schließlich eine schriftliche Genehmigung der BD vorliegen.  
 

Grundlegendes 

 Die Konsumation muss zwischen 50 und 100% des Vertragswertes der Lehrperson liegen 
 

Untis 

 Es muss der Gegenstand ZKK (LVG 99) angelegt werden 
 

 

 Das Fach ZKK ist in den Stammdaten mit „ignore“ zu kennzeichnen 

 Der Wert Soll/Woche der Lehrperson muss dem Vertragswert entsprechen 

 Die Differenz zwischen tatsächlich gehaltenem Unterricht und Sollwert wird, über das Fach 
ZKK in die Lehrfächerverteilung aufgenommen. 

 Der Differenzwert wird in der Spalte Wert in eingetragen.  
Damit wird der Lehrer auf seinen Sollwert aufgefüllt. 
 

Beispiel 

Lehrperson konsumiert 100 % seines Vertrags (vollbeschäftigte Lehrperson) 

 
 

Lehrperson konsumiert 61,84 % seines Vertrags (vollbeschäftigte Lerhperson) 

 
 

 

Stammdaten Lehrer 

 
 

 


